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4967. Quartierplan (Teilrevision). Am 20. Oktober 1980
ersuchte der Stadtrat Ditbendorf um Genehmigung seines Be-
schlusses vom 29. August 1980 betreffend die Festsetzung der
amtlichen Teilrevision des Quartierplans Nr. 25 Pantloo
(RRB Nr. 1367/1970). Die Kinleitung dieses Revisionsverfah-
rens wurde gestiitzt auf § 149 PBG mit Verfiigung der Bau-
direktion Nr. 204/1979 genehmigt. Der Beschluss des Stadt-
rates wurde im kantonalen Amtsblatt verdffentlicht und den
betroffenen Grundeigentiimern schriftlich mitgeteilt. Geméss
Zeugnis der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 16. Ok-
tober 1980 ist gegen diesen Beschluss kein Rekurs eingegan-
gen.

In dem vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 1367/1970
genehmigten Quartierplan Nr. 25 Pantloo war vorgesehen, die
Greifenseestrasse als durchgehende Sammelstrasse zwischen
der Alten Gfenn-Strasse und der Raubbiihlstrasse zu erstellen.
Zur Vermeidung von ortsfremdem Durchgangsverkehr wurde
im Revisionsverfahren die Greifenseestrasse im Bereich der
Freihaltezone Frickenbuck (Kat.-Nrn. 5560, 5561 und 12 767)
unterbrochen. Die urspringlich als Ringstrasse vorgeschene
Eichackerstrasse (Quartierstrasse C) wird nur noch als Stich-
strasse ausgefiihrt, wobei ihr Anschluss an die Quartierstrasse
C zwecks optimaler Arrondierung der Parzelle der Oberstu-
fenschulgemeinde und der Stadt Dithendorf um ca. 90 m nord-
lich verschoben wurde. Zwischen dem Kehrplatz der Eich-
ackerstrasse und der Greifenseestrasse bzw. der Quartier-
strasse C wurden im Trassee der urspriinglich vorgesehenen
Greifenseestrasse die Fusswege A und B ausgeschieden. Der
Fussweg B hat dabei noch teilweise die Funktion eines Zu-
fahrtsweges. Zwischen der Quartierstrasse D und der Hermi-
konerstrasse IT. K1. Nr. 10 wurde der Fussweg K projektiert.
Lings der Hermikonerstrasse IT. KI. Nr. 10 wurde noch ein
Trottoir (Fussweg () ausgeschieden.

Die Aenderungen der Erschliessungsanlagen bhewirken
auch Korrekturen bei den mit RRB Nr. 1367/1970 im Rahmen
des urspriinglichen Quartierplans Nr. 25 Pantloo genehmigten
Bau- und Niveaulinien. Die Baulinien fiir die urspriinglich
vorgesehene durchgehende Greifenseestrasse wurden teilweise
aufgehoben und fiir die Fusswege A und B mit einem Ab-
stand von 15 m neu festgesetzt. Bei der Hichelackerstrasse
(Quartierstrasse D) werden die Baulinien teilweise aufgeho-
ben und fiir die neue Linienfiihrung festgesetzt. Die Baulinien
fiir die urspriinglich ausgeschiedene Fusswegverbindung zwi-
schen Quartierstrasse D und Hermikonerstrasse IT. K1. Nr. 10
werden aufgehoben. Nach den Niveaulinien betrigt die Maxi-
malsteigung bei der Quartierstrasse D 11,0 % und hei der
Quartierstrasse C 6,0 %.

Die Quartierplanrevision umfasst ferner die Regelung des
teldausgleichs fiir Minder- und Mehrzuteilungen und den Ko-
stenverleger fiir den Bau der Erschliessungsanlagen.

Der Stadtrat Dithendorf wird den vorliegenden Beschluss
gemiss Art. 6 lit. a PBG zu veroffentlichen haben.
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Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Beschluss des Stadtrates Diibendorf vom 29. Au-
gust 1980 betreffend die Teilrevision des vom Regierungsrat
mit Beschluss Nr. 1367/1970 genehmigten Quartierplans Nr.
95 Pantloo wird gestiitzt auf § 159 PBGR geméss den einge-
reichten Akten genehmigt.

1I. Mitteilung an den Stadtrat Diibendorf, 8600 Diiben-
dorf (fiir sich und zuhanden der beteiligten Grundeigentii-
mer, unter Riicksendung ecines Quartierplandossiers mit Ge-
nehmigungsvermerk und zur Veroffentlichung), sowie an die
Direktion der 6ffentlichen Bauten.

Ziirich, den 30. Dezember 1980

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Roggwiller
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1367. Quartierplan. Am 9. Februar 1970 ersuchte der
Gemeinderat Diibendorf um Genehmigung seines Beschlusses
vom 21. November 1969 betreffend Festsetzung des Quartier-
planes Nr. 25 Pantloo. Dieser Beschluss wurde am 5. Dezem-
ber 1969 im Kantonalen Amtsblatt verdffentlicht und den be-
troffenen CGrundeigentiimern schriftlich mitgeteilt. Gemiss
Zeugnis des Bezirksrates Uster vom 2. Februar 1970 ist ein
gegen den Beschluss des (emeinderates Diibendorf erhobe-
ner Rekurs als durch Riickzug erledigt abgesehrieben worden.

Das Quartierplangebiet wird im Nordwesten durch die
Claridenstrasse, im Osten durch die Alte Gfennstrasse bzw.
durch die Greifenscestrasse, im Siidosten durch eine Quartier-
sammelstrasse und im Westen durch die Hermikonstrasse,
Staatsstrasse IT. KI. Nr. 10 begrenzt. Das ganze Gebiet liegt
innerhalb des generellen Kanalisationsprojektes wie auch in-
nerhalb der Bauzone nach geltendem Zonenplan.

Der strassenmissigen Erschliessung des Quartierplange-
bictes dienen neben der Greifenseestrasse eine von ihr aus-
gehende Quartier-Ringstrasse sowice cine von der Hermikon-
strasse, Staatsstrasse 11, KI. Nr. 10 abzweigende Stichstrasse.
Zwischen der Quartier-Ringstrasse und der Hermikonstrasse
wurde noch eine Fusswegverbindung vorgesehen.

Dic im Quartierplan Nr. 25 Pantloo an der Clariden-
strasse, an der Alten Gfennstrasse sowie an der projektierten
Rinestrasse cingetragenen Baulinien stimmen mit den vom
Regierungsrat bereits genchmigten Linien iiberein (vgl. die
entsprechenden Regierungsratsheschliisse Nrn. 462/1957, 296/
1944 und 203/1969). Dic mit Regierungsratsbeschluss Nr.
343/1949 an der Greifensecestragse und mit Regierungsrats-
hesehluss Nr. 2395/1930 an der Hermikonstrasse, Staatsstrasse
IT. KI. Nr. 10, bereits genchmigten Baulinien werden teilweise
aufgehoben und neun festgesetzt. Dabei betrigt der neue Bau-
linienabstand an der Greifenseestrasse 22 m und an der Her-
mikonstragse 24 m bis 30 m. An der Quartier-Ringstrasse
wurde ein Baulinienabstand von 20 m und an der Flurweg-
verbindung ein soleher von 14 m festgesetzt. Diese Absténde
entsprechen der Bedeutung dieser Strassen bzw. des Fuss-
weges.

Der (Genchmigung der Vorlage steht nichts entgegen.

Der Gemeinderat wird geméss den §§ 16 und 19 des Bau-
gesetzes den vorliegenden Beschluss zu veréffentlichen haben.

Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Regierungsrat:
1. Der Beschluss des Cemeinderates Diibendorf vom

21. November 1969 betreffend Festsetzung des Quartierplanes

Nr. 25 Pantloo mit Baulinien an den Erschliessungsstrassen
sowie teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von Baulinien
an der Greifenseestrasse und an der Hermikonstrasse, Staats-
strasse II. K1. Nr. 10 wird gemiss den eingereichten Plinen
genehmigt.
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IT. Mitteilung an den Gemeinderat Diibendorf unter
Riicksendung ecines Planes mit Genehmigungsvermerk, den
Bezirksrat Uster sowie an die Direktion der ¢ffentlichen Bau-
ten.

Ziirich, den 19. Méarz 1970.

Vor dem Regierungsrate.
Der Staatsschreiber:
i.V.

Dr. H. Roggwiller



	Genehmigungsverfügung (RRB 4967/80 vom 30.12.1980)
	Genehmigungsverfügung (RRB 1367/70 vom 19.03.1970)

